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Ärztlicher Notfalldienst
Sonntagsdienst

Den ärztlichen Notfalldienst erreichen Sie außerhalb der Praxiszeiten 
unter der Rufnummer  116 117

Ärztlicher Bereitschaftsdienst am Universitätsklinikum Marburg
Montag, Dienstag und Donnerstag  19:00-24:00 Uhr
Mittwoch und Freitag  14:00-24:00 Uhr
Wochenende, Feier- und Brückentage  8:00-24:00 Uhr

Kinderärztlicher Notdienst am Universitätsklinikum Marburg
Mittwoch  16:00-20:00 Uhr
Sa und So  9:00-18:00 Uhr
Feiertage und Brückentage  9:00-18:00 Uhr

Notdienst der Zahnärzte
in Marburg und Marburg/Land  Tel.: 01805 607011
Im Bereich der Kreisstelle Marburg ist außerhalb der Sprechzeiten ein 
zahnärztlicher Notdienst eingerichtet.
An Wochenenden - Freitag-Samstag-Sonntag - beginnt der Notdienst am 
Freitag um 15:00 Uhr und endet am Montag um 8:00 Uhr. An Feiertagen 
ist die Regelung entsprechend.

Apothekendienst
Sonntags- und Nachtdienst
(Der Apothekendienst beginnt jeweils um 08.30 Uhr und endet am Fol-
getag um 08.30 Uhr)

Donnerstag 03. Februar 2022
Apotheke im Lahn-Center,
Biegenstraße 4, 35037 Marburg Telefon: 06421/27806

Freitag, 04. Februar 2022
Neue Universitätsapotheke zum Schwan
Universitätsstr. 41, 35037 Marburg Telefon: 06421/22066

Samstag, 05. Februar 2022
Stadt Apotheke
Bahnhofstraße 1, 35083 Wetter (Hessen) Telefon: 06423/6332

Sonntag, 06. Februar 2022
Erlenring Apotheke
Erlenring 9, 35037 Marburg Telefon: 06421/1664100

Montag, 07. Februar 2022
Einhorn Apotheke
Neue Landstr. 23, 35232 Dautphetal Telefon: 06466/1201
Sonnen Apotheke
Frankfurter Str. 38, 35037 Marburg Telefon: 06421/12661

Dienstag, 08. Februar 2022
Apotheke am Untertor Engel & Totter oHG
Am Untertor 6, 35083 Wetter (Hessen) Telefon: 06423/963043

Mittwoch, 09. Februar 2022
Birken Apotheke
Wittgensteiner Str. 19, 35094 Lahntal Telefon: 06420/468

Tierärztlicher Notdienst - nur für Kleintiere
Dr. Sven Hoffmann
Feldstr. 21, Caldern  Tel.: 06420-350
Es wird um telefonische Anmeldung gebeten.

Am Wochenende 05. - 06. Februar 2022
Tierarztpraxis Sybille Prußnat
35216 Biedenkopf Tel. 06461/2044
Es wird um telefonische Anmeldung gebeten

24-Stunden-Tierärztlicher Notdienst für Groß- und Kleintiere
Tierarztpraxis Wetter
Im Berntal 6, 35083 Wetter Tel. 06423 544550

Wochenenddienstzentrale Diakoniestation 
Wetter

24 Std. Rufbereitschaft 06423/963000 Rufweiterleitung

Wochenenddienst des Krankenpflegeteams 
Lahntal

Wochenenddienst für die Gemeinde Lahntal hat das Krankenpflegeteam 
Weber
Bahnhofstraße 6, 35094 Lahntal-Goßfelden  Tel.: 06423/9649910
Fax: 06423/9649911

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Regionalverband Mittelhessen
Dienststelle Marburg, Afföllerwiesen 75
35039 Marburg
von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Unsere Angebote für Sie in Marburg und Umgebung:
Ambulanter Pflegedienst, Besuchsdienst, Ambulanter Hospizdienst,
Trauercafé, Trauerberatung, Rettungsdienst, Haus- und Mobilnotruf,
Fahrdienste, Breitenausbildung, (Schul-) Sanitätsdienst, Zivil- und
Katastrophenschutz Tel. 06421/9656-0
E-Mail: info.marburg@johanniter.de

Pflegenotruf- und Beratungszentrale
Pflegenotruf- und Beratungszentrale der ambulanten Dienste für den
Landkreis Marburg-Biedenkopf e.V.
Notruf:  06421/31161 (24-Stunden-Service)

Krankentransport und Rettungsdienst
Deutsches Rotes Kreuz, Krankentransport, Marburg: Tel.: 06421/19222
In dringenden Fällen bitte die Notrufzentrale Tel. 112 anrufen.

Telefon Seelsorge
- rund um die Uhr - kostenfrei - anonym 0800/1110111
und  0800/1110222

Bürger-Service der Gemeinde Lahntal
www.lahntal.de E-Mail: info@lahntal.de  Tel. 06420/8230-0

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung / 
Bürgerbüro Lahntal

Die Gemeindeverwaltung sowie die Außenstellen des Generationen- 
und Familienzentrums in Goßfelden und Sterzhausen regeln den Pu-
blikumsverkehr weiterhin zur Verringerung der Ansteckungsgefahr über 
eine gezielte zeitliche Steuerung der Besucherströme. Alle notwendigen 
Vorsprachen werden nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung bearbeitet, so dass es zu keinen Wartezeiten oder Grup-
penbildungen in den Wartebereichen kommt.
Bei der Termingestaltung bieten wir derzeit nach Absprache auch Ter-
mine außerhalb der eigentlichen Servicezeiten an. Bitte informieren Sie 
sich entsprechend. Sie erreichen uns telefonisch unter 06420/8230-0 
oder per Mail info@lahntal.de oder Fax: 06420/8230-50.

Die Sprechzeiten der Ortsvorsteher,  
des Schiedsamtes und des Ortsgerichtes finden 

bis auf Weiteres nicht statt.
In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an:
OT Goßfelden Ortsvorsteherin Patricia Agricola  Tel. 0176/23317798
OT Sarnau Ortsvorsteher Tobias Henkel  Tel. 06423/9693529
OT Göttingen Ortsvorsteher Holger Briel  Tel. 06423/963773
OT Sterzhausen Ortsvorsteher Dirk Geissler  Tel. 06420/9263
OT Caldern Ortsvorsteher Hans Jung  Tel. 06420/7890
OT Kernbach Ortsvorsteher Moritz Hildebrandt  Tel. 0151/56968609
OT Brungershausen Ortsvorsteher Daniel Groß  Tel. 0162/8773405

Schiedsmann für alle Ortschaften in Lahntal
Derzeit sind keine persönlichen Vorsprachen beim Schiedsmann 
möglich.
Bitte nutzen Sie das telefonische Beratungsangebot.
Sie erreichen Herrn Klaus Luczak unter  0170/7214405

Ortsgerichte Lahntal
Goßfelden, Sarnau und Göttingen
Herr Jürgen Seip: 0151-15168110 n. 18 Uhr
Sterzhausen, Kernbach, Caldern, Brungershausen
Herr Heinz Felgenhauer:  06420/1661

Öffnungszeiten der Büchereien  
in der Gemeinde Lahntal

Die Büchereien werden unter Einhaltung der geltenden Abstands- und 
Hygieneregelungen wieder geöffnet. Ausleihe und Rückgabe der Bücher 
sind möglich, ein Aufenthalt z.B. zum Lesen hingegen nicht. Die Anzahl 
der Besucher*innen ist aufgrund der räumlichen Kapazitäten begrenzt. 
Es dürfen nur Einzelpersonen (oder Eltern mit Kindern) die Bücherei 
betreten. Die Verweildauer soll nach Möglichkeit höchstens 15 Minuten 
betragen, Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist notwendig.
Bücherei Goßfelden:
Öffnungszeiten jeweils Dienstag von 15:00 bis 18:00 Uhr
und freitags von 15:00 bis 17:00 Uhr.
Bücherei Caldern
Öffnungszeiten jeweils Dienstag von 15:00 bis 17:00 Uhr und freitags 
von 15:00 bis 16:00 Uhr.
Das Betreten der Bücherei ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung 
während der Öffnungszeiten möglich: leserattecaldern@gmx.de
Bücherei Sterzhausen
Öffnungszeiten jeweils Montag und Donnertag von 16:30 bis 19:00 Uhr. 
Das Betreten der Bücherei ist auch ohne vorherige Terminvereinbarung 
während der Öffnungszeiten möglich. Optional ist eine Entgegennahme/
Aufgabe der Bücher durch das Fenster zur Schulstraße möglich.

Bürgerhilfe Lahntal e.V.
Isa Brelowski Tel. 0173 287 25 51
oder per E-Mail: info@buergerhilfe-lahntal.de
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Öffnungszeiten des Postservice Goßfelden
Otto-Ubbelohde-Weg 3
Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag   09.00 - 11.00 Uhr
Dienstag u. Donnerstag  15.00 - 17.00 Uhr

Öffnungszeiten des Postservice Sterzhausen
(Tabak und mehr)

Wittgensteiner Straße 1b
Montag, Mittwoch   09.00 - 13.00 Uhr
 14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag, Freitag  09.00 – 15.00 Uhr
Samstag   09.00 - 13.00 Uhr

Hessen Forst
Der Wochenend- und Feiertagsbereitschaftsdienst für den Bereich des 
Forstamtes Burgwald ist über die Hotline-Nummer 06451 / 7208-44 zu 
erreichen.

Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke
Der zentrale Bereitschaftsdienst des ZMW, 35396 Gießen, Teichweg 
24, ist für Sie rund um die Uhr unter der Telefon-Nr. 06428 / 9340 zu 
erreichen.

Bereitschaftsdienst „Abwasser“
Der zentrale Bereitschaftsdienst des Zweckverbandes Mittelhessische 
Abwasserwerke (ZMA), 35091 Cölbe, Unterm Bornrain 4, ist für Sie rund 
um die Uhr unter der Telefon-Nr. 0176 19 50 61 50 zu erreichen.
Der ZMA ist zuständig für die Kläranlagen sowie die Kanäle im öffent-
lichen Bereich.

Pflegestützpunkt des Landkreises 
Marburg-Biedenkopf

Der Pflegestützpunkt Marburg-Biedenkopf ist eine gemeinsame Einrich-
tung der Pflege- und Krankenkassen sowie des Landkreises Marburg-
Biedenkopf.
Er bietet
• Trägerunabhängige und kostenlose Beratung zu Pflege- und Hilfe-

angeboten sowie deren Finanzierung
• Unterstützung bei der Organisation aller notwendigen pflegeri-

schen, medizinischen und sozialen Leistungen.
Derzeit finden keine offenen Sprechstunden statt. Bei Beratungswün-
schen /-bedarf, bitten wir Sie um telefonische Kontaktaufnahme
Telefon:  06421 405-7401 oder 405 -7402
Montag bis Freitag 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
E.Mail: pflegestuetzpunkt@marburg-biedenkopf.de

Gesundheits- und Pflegestützpunkt West
(Biedenkopf)
Telefon:  06461 79-3118 oder 06461 79-3115,
E-Mail: GSP-West@marburg-biedenkopf.de

Gesundheits- und Pflegestützpunkt Ost
(Stadtallendorf)
Telefon:  06428 447-2161 oder 06428 447-2205,
E-Mail: GSP-Ost@marburg-biedenkopf.de

Beratungsstelle am Klosterberg 
der Bürgerinitiative Sozialpsychiatrie e.V.

Die integrierte Beratungsstelle richtet sich mit ihrem Angebot an folgen-
de Personen: Personen mit einer psychischen Erkrankung, Personen 
in Lebenskrisen, Personen in einer finanziellen Notlage, Personen mit 
einer Suchtproblematik, sowie deren Angehörige und Nahestehenden 
Personen. - Ansprechpartnerin Anette Schuchhardt, Am Klosterberg 
13, 35083 Wetter, Tel.: 06423/6042 bst-wetter@bi-sozialpsychiatrie.de 
- Sprechzeiten: Montags von 9-10 Uhr und Freitags von 15-16 Uhr - Die 
Selbsthilfegruppe Sucht trifft sich immer Donnerstags von 18-20 Uhr. 
Kontakt über Telefon: 06423/1399 und 06423/6042

Beratungsstelle für rechtliche  
Betreuung und Vorsorge

Vermittlung, Beratung und Schulung ehrenamtlicher Betreuer und Be-
vollmächtigter, Informationen über Möglichkeiten der eigenen rechtli-
chen Vorsorge (durch Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und 
Vorsorgevollmacht) und Beratungsstelle für das Persönliche Budget.
Eine neue Hilfeform für Menschen mit Behinderung im Marburger Verein 
für Selbstbestimmung und Betreuung e.V. (S.u.B.), Am Grün 16, 35037 
Marburg, www.sub-mr.de, Tel.: 06421/166465-0 (Betreuungsverein) und 
06421/166465-21 (Persönliches Budget)
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5. Beteiligte
Am Flurbereinigungsverfahren sind beteiligt (Beteiligte nach § 10 
FlurbG):
1. als Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Eigentümerinnen 

und Eigentümer sowie die den Eigentümerinnen und Eigen-
tümern gleichstehenden Erbbauberechtigten der zum Flurbe-
reinigungsgebiet gehörenden Grundstücke.

2. als Nebenbeteiligte
a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk 

Grundstücke vom Flurbereinigungsverfahren betroffen 
werden,

b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land 
für gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten 
(§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert 
werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG),

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem 
Flurbereinigungsgebiet räumlich zusammenhängt und 
dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird,

d) Inhaberinnen und Inhaber von Rechten an den zum 
Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder 
von Rechten an solchen Rechten oder von persönli-
chen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher 
Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher 
Grundstücke beschränken,

e) Empfängerinnen und Empfänger neuer Grundstücke 
nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des neuen 
Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG) und

f) Eigentümerinnen und Eigentümer von nicht zum Flurbe-
reinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen ein 
Beitrag zu den Unterhaltungskosten oder Ausführungs-
kosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 und § 106 FlurbG) oder 
die zur Errichtung fester Grenzzeichen an den Grenzen 
des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 
FlurbG).

Der Träger des Unternehmens ist Nebenbeteiligter nach § 88 Nr. 
2 FlurbG.

6. Unternehmensträger
Träger des Unternehmens ist die Bundesrepublik Deutschland - 
Bundesstraßenverwaltung-, vertreten durch Hessen Mobil, Stra-
ßen- und Verkehrsmanagement, Raiffeisenstraße 7, 35043 Mar-
burg.

7. Zeitweilige Einschränkung des Eigentums
Nach den §§ 34 und 85 Nr. 5 FlurbG gelten von der Bekanntgabe 
dieses Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des 
Flurbereinigungsplanes, im Falle der Nr. 4 bis zur Ausführungsan-
ordnung, folgende Einschränkungen:
1. An der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustim-

mung der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorge-
nommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschafts-
betrieb gehören.

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen 
und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbe-
reinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert 
oder beseitigt werden.

3. Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, 
einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur 
in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbe-
sondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht 
beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde beseitigt werden. 
Andere gesetzliche Vorschriften über die Beseitigung von 
Rebstöcken und Hopfenstöcken bleiben unberührt.

4. Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung übersteigen, bedürfen der Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde. Die Zustimmung darf nur im Einver-
nehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden.

Sind entgegen den Vorschriften der Nummern 1 und 2 Änderungen 
vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so 
können sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. 
Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gemäß § 
137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung 
dienlich ist.
Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift der Nr. 3 vorgenommen 
worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzun-
gen anordnen.
Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift der Nr. 4 vorgenom-
men worden, so kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass 
die Person, die das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete 
Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder 
ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat.
Entstehende Kosten bei Verstößen gegen die o. g. Einschrän-
kungen werden der verursachenden Person zur Last gelegt. Die 
Genehmigungsbedürftigkeit für die o.g. Maßnahmen aufgrund 
sonstiger Rechtsvorschriften bleibt unberührt.

Einladung Sitzung des Haupt - 
und Finanzausschusses
Donnerstag, 03.02.2022, 20:00 Uhr

in der Halle des Dorfgemeinschaftshauses Caldern,
Kernbacher Str. 3, 35094 Lahntal-Caldern

Tagesordnung

öffentliche Sitzung
1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung 

der Beschlussfähigkeit
2. Jahresabschluss 2017 | Beschlussfassung 

und Entlastung des Gemeindevorstandes 
der Gemeinde Lahntal

(VL-300/2021)

3. Haushaltssicherungskonzept 2022 | Beratung 
und Beschlussfassung gemäß § 92a HGO

(VL-18/2022)

4. Haushalt 2022 | Beratung und Beschlussfassung 
gemäß § 97 HGO

(VL-269/2021)

5. Kinderbetreuung in Lahntal; Erweiterung 
der Kindertagesstätte Sterzhausen

(VL-16/2022)

6. Haus am Wollenberg, Lahntal-
Sterzhausen;Auslobung eines Architektenwett-
bewerbs einschließlich Anforderungsprofil

(VL-11/2022)

7. Verschiedenes
Nicht-öffentliche Sitzung
1. Bebauungsplan Nr. 25 „Im Boden“ für Lahntal-

Sterzhausen | Städtebaulicher Vertrag 
und Genehmigung zum Direkterwerb

(VL-299/2021)

Michael Nies
Ausschussvorsitzender

Es gelten die 3G-Regeln: geimpft, genesen, getestet

Schutzmann vor Ort
Grundsätzlich ist der „Schutzmann vor Ort“ über die Polizeidirektion 
Marburg-Biedenkopf unter der Telefonnummer 06421/406 266 sowie 
per E-Mail unter Wolfgang.Hoehl@polizei.hessen.de erreichbar.

Öffentliche Bekanntmachung
Gz.: II 2.11-LA-05-26-33-01-B-0001#003

Flurbereinigungsverfahren Biedenkopf-Eckelshausen B62
Verfahrensnummer: UF 2633

Flurbereinigungsbeschluss
1. Anordnung

Auf Antrag des Regierungspräsidiums Gießen - Enteignungsbehör-
de - vom 18. Januar 2019 wird gemäß § 87 Abs. 4 in Verbindung 
mit § 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16. März 1976 
(BGBl. I S. 546) in der derzeit geltenden Fassung aus Anlass des 
Neubaus der Bundesstraße B62 für die im Flurbereinigungsgebiet 
liegenden Grundstücke der Gemeinde Biedenkopf, Gemarkungen 
Biedenkopf, Eckelshausen, Kombach sowie der Gemeinde Daut-
phetal mit Teilen der Gemarkung Wolfgruben eine Unternehmens-
flurbereinigung nach § 87 Abs. 1 FlurbG angeordnet.

2. Flurbereinigungsgebiet
Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Größe von 318 ha. Davon 
liegen in den Gemarkungen Biedenkopf 106 ha, Eckelshausen 
186 ha, Kombach 24 ha und Wolfgruben 2 ha und umfasst die im 
Flurstücksverzeichnis (Anlage 1) aufgeführten Grundstücke. Die 
Grenzen des Flurbereinigungsgebietes sind auf der Übersichts-
karte (Anlage 2) und der Gebietskarte (Anlage 3) mit einer gestri-
chelten Linie kenntlich gemacht. Die Karten sind keine Bestandteile 
dieses Beschlusses.

3. Teilnehmergemeinschaft
Die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die den Eigentüme-
rinnen und Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten der 
zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke (Teilneh-
merinnen und Teilnehmer) bilden die Teilnehmergemeinschaft. 
Sie führt den Namen:

„Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung
Biedenkopf-Eckelshausen B62“

Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Bie-
denkopf.

4. Flurbereinigungsbehörde
Die für die Durchführung der Flurbereinigung zuständige Flurbe-
reinigungsbehörde ist das Amt für Bodenmanagement Marburg, 
Robert-Koch-Straße 17, 35037 Marburg. Die Flurbereinigungs-
behörde ist erreichbar per Telefon unter 06421/3873-0, per Fax 
unter 06421/3873-3300 oder per E-Mail unter info.afb-marburg@
hvbg.hessen.de.
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13 309, 310
14 Gesamte Flur
15 Gesamte Flur
51 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 42/24, 43/24, 47/36
52 2/1

Gemarkung Eckelshausen

Flur Flurstücke
2 15, 16, 18/1, 19/2, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/1, 46/1, 47, 48, 49, 50, 51/1, 
54/1, 55, 56, 58/1, 59, 60, 61, 62, 63/1, 66/1, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 78/2, 79, 80, 81/1, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
112/23, 113/23

3 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/2, 64/5, 64/6, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 
67/4, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 121/18, 127/8, 131, 
132/1, 132/2, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144/2, 156, 157, 158, 159, 160 1/3

7 1, 2, 3, 4, 5, 7/1, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33/1, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 93/1, 95, 96, 97, 98/1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109/1, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 121/1, 133/5, 135, 136/12, 137/12, 138/12

8 38/1, 38/3, 39, 40, 41/2, 43, 45/1, 46/1, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 56, 57, 58, 59, 66/1, 67/2, 69/6, 73, 74, 75, 77/1, 79/1, 80, 
81, 82, 83/1, 85, 86, 87/1, 89, 90, 91, 132/2, 133, 134, 135, 136, 
137, 138/1, 138/2, 139, 140, 143, 144, 145, 146/1, 146/2, 147, 
148, 149, 152/1, 155/1, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169/1, 170/1, 171/1, 172/1, 173/2, 175/1, 
176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 
177/1, 185/14, 186/12, 186/13, 187/1, 188, 189, 190/3, 190/4, 
191, 193/2, 193/53, 194, 195, 199/2, 199/11, 199/12, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 210/3, 210/4, 210/5, 210/6, 211, 212, 213, 
214, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 
215/10, 215/11, 215/12, 215/13, 216/9, 216/10, 216/11, 216/12, 
216/13, 216/14, 216/15, 216/16, 216/17, 216/18, 216/19, 216/20, 
216/21, 216/22, 216/23, 216/24, 216/25, 216/26, 216/27, 221, 222, 
223/2, 223/3, 224, 225, 226, 227/2, 227/3, 227/4, 228, 229, 231, 
236/192, 244/141, 245/141, 246/55, 247/55, 250/142, 251/142, 
252/230, 253/151, 254/209, 255/209, 256/150, 257/150

9 Gesamte Flur
10 Gesamte Flur
11 1/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12/1, 13/1, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 

23/1, 25/1, 27/1, 27/2, 28, 30/1, 31, 33/1, 34/1, 36, 37, 38, 39, 
40, 41/2, 42/2, 43/2, 44/2, 45/2, 46/2, 47/2, 48, 51/1, 53/2, 54/2, 
55/2, 56/2, 57/2, 58/2, 59/2, 60/2, 61, 62/1, 62/2, 66/29, 66/30, 
66/31, 66/32, 66/33, 66/34, 66/35, 66/36, 66/37, 66/38, 66/39, 
67/3, 68/2, 69, 70, 71/1, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85/2, 86/2, 87, 89/2, 89/3, 91/1, 92, 93, 94/1, 96/1, 99/1, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/2, 112, 113, 
114/2, 115, 116/3, 117/1, 118/2, 119, 120, 121/2, 124/2, 125, 126, 
127, 128, 129/2, 130, 131, 132/2, 133, 134, 135, 136, 137, 138/1, 
139/5, 142/16, 143/16, 144/49, 145/50

13 1/1, 2/1, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 37/3, 37/4, 38/2, 39/1, 
40/1, 41, 42, 43/1, 44/1, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 55, 56, 
57, 58, 59/1, 60, 61, 62, 63/1, 64/1, 65, 66, 67, 68/1, 69, 70, 71, 
72/1, 73, 74/1, 75, 76, 78/1, 79, 80/2, 81/1, 82, 83/1, 84, 85/1, 
86/1, 87/1, 88/1, 88/19, 88/20, 89, 90, 91, 94/54, 95/54

14 1, 3, 4, 5, 6, 8/1, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26/1, 27, 28/2, 28/3, 
28/4, 28/6, 28/7, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57/1, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95

Gemarkung Kombach

Flur Flurstücke
4 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/2, 22, 23/5, 23/6, 

23/7, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 45/2, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59/2, 139, 140, 143/3, 143/11, 143/12, 186/2, 
251/2, 253/4, 253/7, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/2, 268, 
269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282/1, 
282/2, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 
294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 
307, 308, 309/1, 310/1, 311/1, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318/1, 
318/2, 318/3, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 
329, 330, 331, 332, 333 2/3

Gemeinde Dautphetal

Gemarkung Wolfgruben

2 1/1, 4, 5, 6, 7, 8, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 106, 107, 108, 119, 
133, 134, 146/9, 147/9, 148/9 3/3

8. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte
Die Beteiligten werden nach § 14 FlurbG aufgefordert, Rechte, 
die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteili-
gung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, innerhalb von 
drei Monaten nach Bekanntgabe dieses Beschlusses bei der Flur-
bereinigungsbehörde anzumelden. Werden Rechte nach Ablauf 
dieser Frist angemeldet, so kann die Flurbereinigungsbehörde die 
bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen.Die 
Inhaberin oder der Inhaber eines o. a. Rechts muss die Wirkung 
eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen 
sich gelten lassen, wie die beteiligte Person, der gegenüber die 
Frist durch die Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf 
gesetzt worden ist.

9. Betretungsrecht
Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind nach § 35 
FlurbG berechtigt, zur Vorbereitung und zur Durchführung der 
Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Er-
messen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen.

10. Bekanntmachung
Der entscheidende Teil dieses Flurbereinigungsbeschlusses und 
die Übersichtskarte (Anlage 2) werden in den Flurbereinigungs-
gemeinden Biedenkopf und Dautphetal, und in den angrenzen-
den Städten Bad Berleburg, Bad Laasphe, Gladenbach, Hatz-
feld (Eder), Marburg und Wetter (Hessen) und Gemeinden Bad 
Endbach, Breidenbach, Lahntal, Münchhausen und Steffenberg 
öffentlich bekannt gemacht und im Staatsanzeiger nachrichtlich 
veröffentlicht.
Gleichzeitig wird der Beschluss mit Begründung und der Gebiets-
karte (Anlage 3) nach § 6 Abs. 3 FlurbG für die Dauer von zwei 
Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung zur Einsichtnahme 
für die Beteiligten ausgelegt.
Die Auslegung erfolgt bei der Stadt Biedenkopf, Hainstraße 63, 
35216 Biedenkopf während der Dienstzeiten.
Darüber hinaus sind der Flurbereinigungsbeschluss und die Ge-
bietskarte
(Anlage 3) über die Internetadresse http://hvbg.hessen.de/UF2633 
abrufbar.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Flurbereinigungsbeschluss kann innerhalb eines Monats 
nach seiner Bekanntgabe Widerspruch beim

Hessischen Landesamt  
für Bodenmanagement und Geoinformation

- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Schaperstraße 16, 65195 Wiesbaden

erhoben werden.
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. 
Der Lauf der Widerspruchsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentli-
chen Bekanntmachung.

Datenschutz
Die Datenschutzerklärung für das Flurbereinigungsverfahren kann im 
Internet unter der Internetadresse https://hvbg.hessen.de/datenschutz 
eingesehen werden.
Wiesbaden, den 19. Januar 2022

Hessisches Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation

- Obere Flurbereinigungsbehörde -
(LS)

Gez. Schön

Flurbereinigungsverfahren  
Biedenkopf-Eckelshausen-B 62  

(UF 2633)
Anlage 1
zum Flurbereinigungsbeschluss vom 19. Januar 2022 Flurbereinigungs-
verfahren UF 2633 Biedenkopf-Eckelshausen B62

Flurstücksverzeichnis
Zum Flurbereinigungsgebiet gehören die nachfolgend aufgeführten 
Grundstücke:

Gemeinde Biedenkopf

Gemarkung Biedenkopf

Flur Flurstücke
5 318/1, 319, 320, 323, 324, 325/1, 325/2, 326, 327/1, 328/1, 329/1, 

330/1, 330/2, 330/3, 332/2, 334/4, 335/1, 336/3, 353/1, 355/1, 
358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 371, 372, 373, 
374, 377, 378, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 
405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 416/1, 416/2, 416/3, 418, 419, 
420, 421/1, 421/2, 421/3, 421/4, 426, 429, 446/360, 447/360, 
448/368, 449/369, 450/369, 568/318, 570/318, 572/318, 
578/338, 580/337, 592/376, 593/379, 594/382, 595/383, 
603/357, 604/356, 605/357, 606/375, 607/375, 639/321, 640/321, 
641/322, 642/322
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Hessisches Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation
- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Schaperstraße 16
65195 Wiesbaden
Tel.-Nr.: 0611/535-0, Fax-Nr.: 0611/535-5309
E-Mail: info.hlbg@hvbg.hessen.de

Otto-Ubbelohde-Haus Goßfelden
Geänderte Öffnungszeit

Von Sonntag, den 7. November 2021 bis Ende Februar 2022 ist das Otto-
Ubbelohde-Haus in Goßfelden sonntags von 13.00 - 16.00 Uhr geöffnet. 
Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Fälligkeit von  
Grundsteuer und Gewerbesteuer  

im 1. Quartal 2022
Hiermit wird bekanntgegeben, dass am 15. Februar 2022 folgende Ge-
meindesteuern fällig sind:
1. Grundsteuer
2. Gewerbesteuer
Um den Zahlungstermin nicht zu versäumen, besteht die Möglichkeit 
am Einzugsverfahren der Gemeinde Lahntal teilzunehmen. Hierzu über-
senden wir Ihnen auf Wunsch gerne ein SEPA-Lastschriftmandat oder 
Sie finden im Downloadbereich der Internetseite (www.lahntal.de) einen 
Vordruck zum herunterladen. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter folgen-
den Kommunikationswegen gerne zur Verfügung:
Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal
-Gemeindekasse-
Oberdorfer Straße 1
35094 Lahntal Tel.: 06420/8230-19
Fax.: 06420/8230-50, E-Mail: finanzabteilung@lahntal.de

Beteiligungsbericht 2021
Der Bericht der Gemeinde Lahntal über Beteiligungen an Unternehmen 
in einer Rechtsform des Privatrechts für das Jahr 2021 wurde von der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 15. Dezember 2021 in 
öffentlicher Sitzung erörtert und zur Kenntnis genommen.
Gemäß § 123a Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sind 
die Einwohner der Gemeinde Lahntal berechtigt, den Beteiligungsbericht 
einzusehen.
Der Beteiligungsbericht 2021 liegt zur Einsichtnahme vom 07. Februar 
2022 bis einschließlich 18. Februar 2022 in der Gemeindeverwaltung 
der Gemeinde Lahntal, Zimmer 21, Oberdorfer Straße 1, 35094 Lahntal-
Sterzhausen, während der Dienststunden öffentlich aus.
Des Weiteren steht der Beteiligungsbericht 2021 auf der Homepage der 
Gemeinde Lahntal unter www.lahntal.de als Download zur Verfügung.
Lahntal, 03. Februar 2022

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal
gez.: Manfred Apell, Bürgermeister

Ev. luth. Kirchengemeinde Goßfelden/Sarnau
Pfrin. Sandra Niemann  06423 / 7342
Roßweg 16 - 35094 Lahntal-Goßfelden
E-Mail: pfarramt.gossfelden@ekkw.de
Homepage: www.kirche-lahnfels.de
Küsterin Goßfelden: Bärbel Lies  06423 / 7962
Küsterin „ : Helga Bosshammer  06423 / 1375
Küster*in Sarnau: Ehepaar Karl u. Helga Dersch  06423 / 1321
Verwaltungsassistentin: Sabine Bosshammer  06423 / 7344

Mittwoch, 2. Februar
19:30 Uhr Posaunenchor Lahnfels

Probenort erfragen !
3G-Regel / Hygienekonzept

Donnerstag, 3. Februar
19:15 Uhr Bibelgesprächskreis

im Bang-Haus, Goßfelden
Hygienekonzept

Freitag, 4. Februar - keine KinderKirche !
Liebe Kinderkirchenkinder, da momentan die Infektionszahlen so hoch 
sind, findet im Februar leider keine Kinderkirche statt. Bleibt gesund 
und Gott behütet.
Sonntag, 6. Februar - 4. So. vor der Passionszeit
10:00 Uhr GOTTESDIENST in Sarnau; Pfr. André Flimm

Bitte beachten Sie die 2G Regel - vollständig geimpft 
oder genesen(Nachweis / Impfausweis).

Wochenspruch
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in 
seinem Tun an den Menschenkindern.

Psalm 66, 5
Dienstag, 8. Februar
15:00 Uhr Konfirmandenunterricht

im Bang-Haus, Goßfelden
19:30 Uhr Gitarrenclub „Saitenwind“

in Sarnau, Probe in der Kirche
2G-Regel / Hygienekonzept

Mittwoch, 9. Februar
19:30 Uhr Posaunenchor Lahnfels

Probenort erfragen !
3G-Regel / Hygienekonzept
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Dienstag, 8. Februar 2022
15:15 Uhr Konfirmanden 2022 früh Sterzhausen 

– Ev. Kirche Sterzhausen
16:30 Uhr Konfirmanden 2022 spät Sterzhausen 

– Ev. Kirche Sterzhausen
17:30 Uhr Konfirmanden 2022 Caldern 

– Nikolaikirche Caldern
19:30 Uhr Gebetsläuten in der Pandemiezeit

Kath. Kirchengemeinde  
St. Bonifatius

Kath. Pfarramt
Frankenberger Strasse 5, 35083 Wetter Tel.: 06423/ 94 240
FAX: 06423/ 94 24 24
E-Mail: sankt-bonifatius-wetter@pfarrei.bistum-fulda.de
Homepage: www.katholische-kirche-frankenberg-wetter.de
Sekretariat  06423/94 24 0

Mo 09.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Di 09.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Mi 09.00-12.00 Uhr
Do 09.00-12.00 Uhr
Fr. 09.00-12.00 Uhr
Pfarradministrator P. Georg Assel OT  06423/94 24 0
Zur Pfarrei gehören die Ortsteile:
Wetter, Amönau, Mellnau, Niederwetter, Oberndorf, Oberrosphe, Toden-
hausen, Treisbach, Unterrosphe, Warzenbach, Lahntal-Brungershausen, 
Caldern, Göttingen, Goßfelden, Kernbach, Sarnau, Sterzhausen, Münch-
hausen, Niederasphe, Simtshausen, Wollmar
Sehr geehrte Pfarrgemeinde,
wir freuen uns, unsere Gottesdienste unter Beachtung und Einhaltung 
der geltenden Abstands- und Hygieneregeln sowie der Masken-
pflicht während der Messe wie folgt feiern zu können:

Samstag, 5. Februar 2022
10.00 Hl. Messe
Sonntag, 6. Februar 2022
10.00 Hochamt mit Erteilung des Blasiussegens
Mittwoch, 9. Februar 2022
18.00 Hl. Messe, anschl. Rosenkranzgebet
Donnerstag, 10. Februar 2022
16.00 Erstkommunionunterricht

Evangelische Stadtmission  
Wetter, Goßfelden, Niederasphe

Stadtmission Wetter
Bahnhofstraße 6
Gemeindehaus Niederasphe, Amönauer Weg 10
Homepage: chrischona-wetter-niederasphe.de
Gemeinschaftspastor Erich Lenhardt Tel. 06423 / 3070085
Gemeinschaftspastorin Melanie Zollfrank Tel. 06424 / 929308
Die Präsenz-Veranstaltungen finden wegen der Corona-Pandemie unter 
Einhaltung der verordneten Hygienemaßnahmen und Abstandsregelun-
gen statt und stehen unter Vorbehalt. Bitte tragen Sie eine FFP2- oder 
medizinische Maske.

Donnerstag, 3. Februar
09:00 Uhr Frauengebetskreis in Wetter, Stadtmission
14:30 Uhr Bibelgesprächskreis in Niederasphe, Gemeindehaus
Freitag, 4. Februar
16:30 - 18:00 Uhr Kindertreff in Niederasphe, Gemeindehaus
Sonntag, 6. Februar
10:00 Uhr Gottesdienst in Niederasphe, Gemeindehaus (Erich 

Lenhardt); parallel Kindergottesdienst.
Anmeldung zum Gottesdienst unter
Telefon 06423-929308 – Es gilt die 3G-Regel.

Montag, 7. Januar
19:00 Uhr Zoom - Bibelgespräch mit Erich Lenhardt

(Neu-Einsteiger sind willkommen!)
Kontakttelefon: 06423-3070085

Dienstag, 8. Februar
19:00 Uhr Frauengebetskreis in Niederasphe
Mittwoch, 9. Februar
14:30 Uhr Bibelgesprächskreis in Wetter, Stadtmission
18:30 Uhr „J@W“ Jesus-at-Work in Niederasphe,

Gemeindehaus (Treffen für junge Leute ab 12 Jahren)
20:00 Uhr Hauskreis Wetter
Donnerstag, 10. Februar
09:00 Uhr Frauengebetskreis in Wetter, Stadtmission
14:30 Uhr Bibelgesprächskreis in Niederasphe, Gemeindehaus
Freitag, 11. Februar
16:30 - 18:00 Uhr Kindertreff in Niederasphe, Gemeindehaus

Hinweise:
Am Mittwoch, 16. Februar
… haben Sie die Möglichkeit, sich im Bang-Haus, Goßfelden zwischen 
11:00 Uhr und 17:00 Uhr ohne Voranmeldung IMPFEN zu lassen. Das 
mobile Impfteam kommt.

Die KIRCHE
in GOßFELDEN ist für Sie, TÄGLICH GEÖFFNET …
• einfach so - am Weg - zwischendurch
• für ein persönliches Gebet - um eine Kerze anzuzünden
GOTTESDIENSTE besuchen - für beide Kirchen gilt:
• die 2G Regel - vollständig geimpft oder genesen
• Maskenpflicht während des gesamten Gottesdienstes / Singen ist 

nicht gestattet.
• Bitte bringen Sie zum Gottesdienst Ihren Impfausweis oder Nach-

weis für Ihre Genesung mit.
KIRCHENCHOR Lahnfels - CORONA-Pause bis zum Frühjahr 2022 !
KURZANDACHT am Telefon:
Tägl. 5 Min. mit Pfarrer*innen aus dem Kirchenkreis, 
Tel. 06421/1750775.
SPENDENKONTO: Kirchenkreisamt Marburg
DE 17 5335 0000 0000 0124 67 / HELADEF1MAR /
STICHWORT: Eigene Gemeinde
Herzliche Grüße

Ihre Sandra Niemann

Evangelische Kirchengemeinde 
Rosphetal - Mellnau

Homepage: www.rosphetal-mellnau.de
Email: Pfarramt.Rosphetal-Mellnau@ekkw.de
Pfarrerin Wilma Ruppert-Golin,
Pfarrweg 5, 35083 Wetter-Oberrosphe Tel.: 06423-7171;
Verwaltungsassistentin im Kooperationsraum „Region Christenberg-
Wetter“
Sabine Terlinden,Klosterberg 3 Tel.:06423-2007
Organistin: Marlies Peter Tel.: 017654828034
Küsterin Unterrosphe: Janina Hessenmüller Tel.: 0171 6999 848
Küster Oberrosphe Heinrich Herrmann Tel.: 6871
Küster Mellnau: Michael Warwel  0160 175 0071
In allen Gottesdiensten gilt weiterhin die 3-G-Regel.
Achtung: Wir bitten am Eingang die nötigen Zertifikate bereit zu halten!
Bei den Schüler*innen gilt das Heft aus der Schule (auch für KU!).

Sonntag 06.02.2022
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche in Mellnau
Dienstag 08.02.2022
16.15 Uhr Konfirmandenunterricht KU-8
Mittwoch 09.02.2022
15.00 Uhr KU-3 Treffen im Ev. Gemeindehaus Oberrosphe
Der Posaunenchor trifft sich nach Vereinbarung. Termin und Ort bitte bei 
Heinz Höfer nachfragen  06423-6194
Tägliche Telefonandachten sind unter der Nummer  06421-1750775
zu hören. Die Kirchen sind an allen Tagen geöffnet.

Ev. Kirchengemeinde Sterzhausen-Caldern 
mit Kernbach und Brungershausen

Pfarrer Ralf Ruckert
Oberdorfer Straße 14, 35094 Lahntal (OT Sterzhausen)
pfarramt.sterzhausen-caldern@ekkw.de
www.lahntalkirche.de

Kernpräsenzzeiten:
Das Pfarramt ist in der Regel verlässlich besetzt
Mo, Di, Do von 09:30 bis 12:30.
... aber natürlich auch „auf gut Glück“ und nach Vereinbarung.
+++“Heiße Drähte“+++
• Pfarramt anrufen 06420 93366 (mit dem Pfarrer sprechen, Verab-

redungen, Fragen...)
• Mini-Andacht „von Pfarrers Fensterbank“ und aktuelle Informati-

onen 06420 822765 (Bandansage)

In geschlossenen Räumen 2G-Regel: Bitte Impf-/Genesenenaus-
weis und Lichtbildausweis dabei haben!
(bzw. Attest oder Schülertestheft) Der Kirchenvorstand bittet um Ver-
ständnis.

Freitag, 4. Februar 2022
18:05 Uhr Andacht Sandmännchenkirche 

– Ev. Kirche Sterzhausen
19:30 Uhr Gebetsläuten in der Pandemiezeit
4.vor der Passionszeit Sonntag, 6. Februar 2022
Sonntag, 6. Februar 2022
9:45 Uhr Gottesdienst – Pfr. Ruckert 

– Ev. Kirche Sterzhausen
11:00 Uhr Gottesdienst – Pfr. Ruckert 

– Nikolaikirche Caldern
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Ran an den Speck!  
Die 8-Wochen-Abnehm-Challenge 2022
Im Januar ist die Zeit des Abnehmens. Doch die meisten Diäten ver-
sprechen viel und halten wenig. Und weil es genügend Jo-Jo-Diäten 
gibt, hier unser Vorschlag:

Schluss mit sinnlosen Diäten!

Mit der Abnehm-Challenge 2022 wollen wir dich dazu motivieren ab-
zunehmen. Verlasse die Couch und überwinde den inneren Schwei-
nehund, um ihn mal wieder so richtig Gassi zu führen. Und endlich 
wieder das zu tun, von dem du genau weißt, dass es das Richtige für 
dich ist: Mehr Bewegung – mehr Sport – sich besser zu ernähren!

Jetzt Abnehmen, fit werden und dabei tolle Preise gewinnen!

Unter allen erfolgreichen Teilnehmern der 8-Wochen-Abnehm-Chal-
lenge verlosen wir:

1 x  ein 12-Monats-All-Inclusive-Trainingspaket inklusive Personal-
Training im Wert von über 1500 €!

1 x einen Mode-Einkaufsgutschein im Wert von 300 €!
1 x ein professionelles Foto-Shooting im Wert von 250 €!

(Die Fair Play-Spielregeln zur Abnehm-Challenge sind Bestandteil der 
Anmeldung und vor dieser schriftlich (oder im Studio) einsehbar).

Was die 8-Wochen-Abnehm-Challenge beinhaltet:

Werde fit und straffe deinen Körper:

 8 Wochen Figur- und Stoffwechseltraining
 1:1 Einweisung in dein persönliches Trainingsprogramm
 Wöchentliche Coaching-Termine zur Erfolgskontrolle

Iss, was dir schmeckt und Power gibt:

  8 Wochen Online-Ernährungskurs inkl. Ernährungsplan
  viele leckere Rezeptvorschläge je Mahlzeit zur Auswahl
  Bezuschussung durch die gesetzlichen Krankenkassen nach erfolg-

reicher Teilnahme
 Auch für vegetarische Ernährungsweise geeignet

Sei flexibel:

 Flexible Trainingseinteilung ohne Terminbindung
 Alle Ernährungspläne und Rezepte on demand im online-Coaching
  Für die Teilnahme an der Challenge ist keine Mitgliedschaft er-

forderlich
 Duschen, Umkleiden, Wasser- und Sportgetränke inklusive

Unsere Garantie:

  Im Falle eines erneuten Lock-Downs können alle Inhalte nachge-
holt werden.

Begrenzte Teilnehmerzahl - jetzt anmelden!

Die Teilnehmerzahl für die 8-Wochen-Abnehm-Challenge ist aus 
organisatorischen Gründen auf 50 Personen begrenzt. Die Anmel-
dung zur Challenge ist ab sofort möglich. Eine Platzreservierung 

kann nicht erfolgen, es werden nur verbindliche, schriftliche An-
meldungen gewertet. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge 
ihres Zugangs berücksichtigt. Anmeldeschluss ist der 14.02.2022. Die 
Gewinner werden ab dem 12.04.2022 auf Facebook und Instagram 
bekannt gegeben sowie persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

Anmeldungen und weiterführende Informationen per E-Mail: 
info@fun-physio.de oder telefonisch unter 06423-964717.

– 
A

n
ze

ig
e 

–

RAN 
AN DEN 
SPECK

Deine 8-Wochen-Abnehm-Challenge
Mit der Abnehm-Challenge 2022 wollen wir dich dazu moti-
vieren abzunehmen. Verlasse die Couch und überwinde den 
inneren Schweinehund, um ihn mal wieder 
so richtig Gassi zu führen. Und endlich 
wieder das zu tun, von dem du genau 
weißt, dass es das Richtige für dich ist: 
Mehr Bewegung – mehr Sport –  
sich besser zu ernähren!

Therapie- und Trainingszentrum  
Fun und Physio · Im Berntal 5 · 35083 Wetter 
Tel. 06423-964717 · www.fun-physio.de

Jetzt Abnehmen, 

fit werden und  

z.B. eine Jahres- 

mitgliedschaft  

gewinnen!

Wetterauer Qualitätskartoffeln, Handelsklasse 1:
Belana, festkochend, goldgelb 10 kg - 12,00 €
Deutsche Äpfel, neue Ernte: Elstar, Cox, Roter Boskoop, Rupinette

Verkauf jeden Freitag ab LKW, 14.00 - 16.00 Uhr,
Sterzhausen, Gemeindeverwaltung

Früchte Berndt, Weitershausen, Tel. 06420/822726  (06421) 205 505

Ihr regionaler Ansprechpartner für

Strom und Gas.
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Tel.: 06421/205-505      www.stadtwerke-marburg.de

Kundenzentrum, Am Krekel 55, 35039 Marburg
Mo.-Fr.: 9.00 bis 17.00 Uhr

Ihr persönlicher Ansprechpartner 
beim TOP-Lokalversorger

Holger Schaumann 
Direktvertrieb Stadtwerke Marburg GmbH

Mobil:  0175 8500261
Telefon: 06421 205 680
Email: holger.schaumann@swmr.de

Deutscher Kurzkrimi-Preis    
 KRIMIAUTOREN
GESUCHT!

Weitere Infos unter: 
www.tatort-eifel.de | www.facebook.com/TatortEifel

Das Krimifestival 
Tatort Eifel und der 
KBV-Verlag ermitteln 
die besten kurzen 
Krimis zum Thema
„Stadt. Land. Flucht.“ 

www.tatort-eifel.de

Einsendeschluss: 
22. April 2022

Wir lassen Sie nicht

mitten im Regen stehen!

Anzeige online
aufgeben: 

 

wittich.de/anzeigen
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Verein „Kinder sind unsere Zukunft“
Ferienspiele Winter 2022

Anfang Januar war es soweit. Vom 03. bis 07. Januar 2022 fanden die 
Ferienwinterspiele in der Halle Goßfelden statt.
Trotz der neuen Corona Auflagen und der Hygieneregeln ist es uns 
gelungen, gemeinsam mit den Kindern eine aktionsreiche Woche zu 
erleben.
Das Motto in dieser Woche war „Zusammenhalt und Teamgeist“.
Es gab jeden Tag eine Team-Challenge.
„Catch Me If You Can“ ist ein Fangspiel. Die Kinder wählen sich in 
Teams ein und müssen sich gegenseitig in verschiedenen Parcours 
fangen. Jeden Tag konnte man je nach Schnelligkeit Punkte sammeln.  
Am Freitag wurden die Punkte jedes Teams zusammengerechnet und 
es gab eine Siegerehrung mit kleinen Preisen.
Neben der Team-Challenge „Catch Me If You Can“, haben wir einen 
Biathlon in der Halle veranstaltet. Dieser bestand aus einem Parkour, den 
man gegeneinander mit Teppich Skiern bewältigen musste. Ein Highlight 
dabei war der „Schießstand“.
Parallel zu den ganzen Aktivitäten in der Halle haben wir ein Vogelhäus-
chen gebaut. Hierbei haben wir darauf geachtet, dass die Kinder den 
größten Teil ihres Vogelhäuschens selbst gebaut haben. Zum Schluss 
konnte es mit Acryl Farbe individuell angemalt werden.
Wir waren natürlich immer dabei und konnten die Kinder jeder Zeit un-
terstützen.
Die Woche endete mit einer schönen Wanderung entlang der Bagger-
seen.

Turn- und Sportverein 
Caldern 1911 e.V.

Neues aus der Turn- und Fitness-
Abteilung

Da die Gemeinde Lahntal wegen der hohen Inzidenzwerte die Dorfge-
meinschaftshäuser bis Ende Februar geschlossen hat, bietet der TSV 
Caldern die Fitnesskurse Online und Outdoor an.
Hier das aktuelle Kurs-Angebot:

Aerobic / EMP / Beastmode
montags, 19:30 Uhr, Online per ZOOM

Gymnastik / Yoga light
donnerstags, 19:30 Uhr, Online per TEAMS

Bauch-Beine-Po und Step Workout
freitags, 10:30 Uhr, Outdoor beim DGH Caldern
(bei schlechtem Wetter Online per ZOOM)

Yoga am Freitag
freitags, 18:30 Uhr, Online per TEAMS

Outdoor-Fitnesstraining beim DGH Caldern
freitags, 16:00 Uhr und samstags, 10:00 Uhr
Die Teilnehmerzahl bei den Outdoor-Angeboten wird auf 10 Personen 
beschränkt. Die derzeit geltenden Abstands- und Hygieneregeln müssen 
beachtet werden.
Die Angebote für die Kinder müssen leider weiter pausieren.

Zertifizierter ambulanter Herzsport mit ärztlicher Betreuung

Übungsstunden: Montags 16.30 – 17.45 Uhr und
18.00 – 19.15 Uhr

Übungsort: Bürgerhaus Caldern, Kernbacher Str. 3
(findet zurzeit Outdoor statt)

Ansprechpartner:
Petra Kus
Fachübungsleiterin Rehabilitationssport
„Innere Medizin“
Tel.: 06462 / 915177; Mobil: 0174 / 9191721
Mail: Petra.Kus@t-online.de

Jugendförderung Nordkreis

Unsere Dorfcafés

UUnnsseerree  DDoorrff ccaaffééss   bb ll ee ii bbeenn  zzuu!! 
Alle Dorfcafés in der Gemeinde Lahntal sind  

in der Corona-Pandemie erneut auf noch 
unbestimmte Zeit geschlossen. Bleibt gesund! 

Gut informiert durch Ihre Heimat- und Bürgerzeitung!
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Der Mehrjahresbescheid gilt so lange, bis ein neuer Bescheid zugestellt 
wird.
Bei der Überweisung auf eines unserer Bankkonten ist darauf zu achten, 
dass als Verwendungszweck die jeweilige Kundennummer mit ange-
geben wird.
Zahlungen, die verspätet eingehen, werden angemahnt. Der MZV hat die 
gesetzliche Verpflichtung, schon bei der ersten Mahnung einer verzö-
gerten Zahlung Mahngebühren und Säumniszuschläge zu erheben. Auf 
die Erhebung dieser Zusatzkosten kann daher nicht verzichtet werden.
Rückfragen richten Sie bitte an:
Müllabfuhrzweckverband Biedenkopf,
Hausbergweg 1, 35236 Breidenbach
Telefon: 06465 9269-13 oder 06456 9269-11,
Fax: 06465 9269-26,
E-Mail: finanzen@mzv-biedenkopf.de

Möbel Elektrogeräte Sonderabfall
Abholungen wiederverwendbarer Möbel und Elektrogeräte:
findet wieder statt. Bitte wenden Sie sich zur Terminvereinbarung direkt 
an die Praxis GmbH Marburg unter der Rufnummer  06421 873330.
Die nächsten Sonderabfall-Kleinmengensammlungen finden an 
folgenden Samstagen von 10 bis 12Uhr statt:

05.02.2022 Marburg ( Müllumladestation Marburg-Wehrda,
Siemensstraße 5)

12.02.2022 Stadtallendorf (Bauhof Niederrheinische Str. 26b)
19.02.2022 Biedenkopf (Bauhof Mühlweg 18)
Weitere Auskünfte erteilt die Abfallwirtschaft Lahn-Fulda, Marburg,
 Telefon 06421/94899-12.

Unterwegs mit der 
Jugendförderung  
des Landkreises

Vielfältige Ferienangebote 
für Kinder und Jugendliche 

Hygieneregeln werden 
berücksichtigt

Marburg-Biedenkopf – Gemeinsam unterwegs sein, fremde Orte 
und Städte entdecken: Das Jahresprogramm 2022 der Jugendförde-
rung des Landkreises Marburg-Biedenkopf bietet in den Ferienzei-
ten vielfältige Unternehmungen für Kinder und Jugendliche an. Bei 
allen Veranstaltungen wird auf die Einhaltung des Abstandsgebotes 
und der Hygieneregeln geachtet.
Die ersten Veranstaltungen sollen in den Osterferien starten. Unter dem 
Motto „Dorfkinder 20.2.2“ haben Kinder von neun bis zwölf Jahren vom 
10. April bis 14. April 2022 die Gelegenheit, sich im Jugend- und Frei-
zeitheim Haus Bergfried in Bad Endbach-Hartenrod über Lust und Frust 
des Dorflebens Gedanken zu machen.
In den Sommerferien finden voraussichtlich wieder die traditionellen Feri-
enfreizeiten an der Ostsee in Glücksburg und Schuby statt. Die vierzehn-
tägige Reise wird jeweils drei Mal angeboten. Zudem gibt es zwei Kin-
derfreizeiten in der Freizeit- und Bildungsstätte in Weimar-Wolfshausen.
Weitere Entdeckungen sind im „Land der hundert Seen“ in Prillwitz an 
der Mecklenburgischen Seenplatte vom 26. Juli bis 4. August 2022 mög-
lich. Das Freizeitangebot im Evangelischen Freizeit- und Bildungshaus 
Prillwitz ist barrierefrei und findet in Zusammenarbeit mit der Universi-
tätsstadt Marburg, dem „Verein zur Förderung der Inklusion behinderter 
Menschen“ (fib) und dem Verein zur Förderung bewegungs- und sport-
orientierter Jugendsozialarbeit (bsj) statt.
Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren können Leipzig besuchen. 
Dort können die Heranwachsenden vom 25. bis 31. Juli 2022 auf zeitge-
schichtlichen Spuren unterwegs sein und eine aufstrebende Großstadt 
erleben. Außerdem suchen Jugendliche ab 14 Jahren vom 25. Juli bis 
29. Juli 2022 nach „Hotspots der Nachhaltigkeit“ und nach Beispielen für 
ein nachhaltiges Leben im Landkreis Marburg-Biedenkopf.
Auch in den Herbstferien bietet der Landkreis für Jugendliche und Kinder 
einiges an. In Wolfshausen gibt es wieder eine Herbstfreizeit. Aber auch 
eine Fahrt zum Europaparlament nach Straßburg ist geplant.
Das gesamte Jahresprogramm, das um weitere Angebote ergänzt wird, 
ist auf der Homepage des Landkreises unter www.lkmb.de/jugend aufruf-
bar. Dort finden sich weitere Informationen zu den Teilnahmebedingun-
gen, der Anreise, den Kosten und zum jeweiligen Anmeldeschluss. Au-
ßerdem können Interessierte dort das Anmeldeformular herunterladen. 
Anmeldeschluss für die Sommerfreizeiten ist der 30. Januar 2022. Für 
die anderen Angebote in der Regel vier Wochen vor der Veranstaltung. 
Restplätze können auch nach dem Anmeldeschluss angefragt werden.
Bei allen Veranstaltungen wird auf die Einhaltung des Abstandsgebotes 
und der Hygieneregeln geachtet. Für jeden Veranstaltungsort liegt ein 
Hygienekonzept vor. Daher kann die Anzahl der Teilnehmenden von den 
örtlichen Gegebenheiten abhängen.
Für weitere Fragen steht der Fachdienst Jugendförderung unter den 
Telefonnummern 06421 405-1493 und 06421 405-1368 sowie per E-Mail 
an jugendfoerderung@marburg-biedenkopf.de zur Verfügung.

Der Müllabfuhrzweckverband 
Biedenkopf informiert:

Zahlungstermin 15.02.2022  
für die Abfallgebühren

Der Müllabfuhrzweckverband erinnert an die pünktliche Zahlung der 
Abfallgebühren zum Stichtag 15.02.2022. Die Höhe der Zahlung ist dem 
zuletzt zugestellten Gebührenbescheid zu entnehmen. Da der MZV 
Mehrjahresbescheide erstellt, gelten die mit dem letzten Abgabenbe-
scheid festgesetzten Zahlungen auch für Folgejahre. 
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Lade dir jetzt kostenfrei die App 
„meinOrt“ von LINUS WITTICH  
herunter und sei immer und überall 
über alle Neuigkeiten aus deinem  
Ort und deiner Heimat informiert.

www.meinort.app

Jetztkostenfreiherunter-laden!
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Kostenlose e-Bikes...
... für zwei Wochen für alle Bürgerinnen und Bürgern aus Lahntal erfreuen sich derzeit einer starken 
Nachfrage! Angesichts des ungemütlichen Wetters ist es umso schöner, dass sich doch so viele aufs 
motorisierte Zweirad schwingen! 
Die Aktion „Radfahren neu entdecken“ macht es bei uns in Lahntal möglich, elektrisch unterstützte 
Fahrräder bis zum 12. April kostenfrei auszuprobieren. 
Unterstützt wird unsere Gemeinde durch das Land Hessen und die Arbeitsgemeinschaft Nahmobili-
tät Hessen. Näheres sowie die Teilnahmebedingungen und alle Informationen gibt es auf www.rad-
fahren-neu-entdecken.de.          © Aga Sauerwald

u www.lahntal.de

Anzeige

Eilige Anzeigen per E-Mail aufgeben: anzeigen@wittich-herbstein.de

ZUM BLÄTTCHEN
DAS APPCHEN

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 06420 8210122
Fax: 06643 9627-78 

a.stein@wittich-herbstein.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...

Angela Stein

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort
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Ihr Ansprechpartner für Ihre Region

Thomas Backhaus

ab 55.- €
zzgl. 19%

 M
w

St. 

„Wir beseitigen jede Verstopfung“

*Anrufweiterleitung Firmensitz Lollar

*

Rohrreinigung

Kanalreinigung

Rohrsanierung 

Dachreinigung

Rohr in Rohrsanierung

Rohrarbeiten

TV-Untersuchung

Bestrahlungsfahrten · Rehafahrten · Dialysefahrten

35094 Lahntal

Tel.: 06423 - 96 98 17

Fax: 06423 - 96 98 37

Mobil: 0177 - 4 12 80 04

kontakt@resul-gartenbau.de

www.resul-gartenbau.de

Garten- & Landschaftsbau

Fliesenarbeiten

Gartenpflege

Pflasterarbeiten

Trockenbau

Erdarbeiten

Garten- & Landschaftsbau

Fliesenarbeiten

Gartenpflege

Pflasterarbeiten

Trockenbau

Erdarbeiten

R

Resul

Ö

Özcan

ÖzcanResul

Garten- & Landschaftsbau
Pflasterarbeiten
Fliesenarbeiten
Trockenbau
Gartenpflege
Erdarbeiten
Baggerarbeiten

Biedenkopfer Str. 4B

Garten- & Landschaftsbau
Pflasterarbeiten
Fliesenarbeiten
Trockenbau
Gartenpflege
Erdarbeiten
Baggerarbeiten

Wir freuen uns auf Sie!

Eröffnung 2. Februar 2022

kleiner LADEN
(Einkaufsmarkt Sterzhausen) 

Home & Mode
Wohnaccessoires · Kinder-/Damenmode

Inhaberin: Tatjana Daitche, 
Am Bahnhof 12-16, 35083 Wetter, Tel. (0 64 23) 544 88 38 

Geschäftszeiten: Mo - Fr 9 - 18 Uhr und Sa 9 - 14 Uhr
www.Kiebitzmarkt-Wetter.de 

Irrtümer vorbehalten. Solange Vorrat reicht. Gültig 8 Tage nach Erscheinung.

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         
 
  

 
Auf alle Futterautomaten,  

Vogelhäuser, Meisenknödelhalter  
 

Meisenknödel 
Mit Netz, im 100er Karton 

Statt 24,50€ jetzt nur 19,95€ 
(Solange der Vorrat reicht) 

 
 20% Rabatt  

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Jede Woche  
frische Futtermöhren 

Sack je…..7,00€ 

Vogelhäuser, Meisenknödelhalte
Jede Woche 

frische Futtermöhren
Sack je…..

Streusalz   
12,5 kg……4,95€  
25 kg……7,95€ 

 
 

 
 

Fotos privat 

Badsanierung und
Fliesenverlegung
zum Festpreis

Mobil: 0174 7975909

 www.KragImmobilien.de 

Irgendwie oder richtig gut? 
Um Ihre Immobilie 
irgendwie zu ver-
kaufen, brauchen 
Sie uns nicht - und 
erst recht keinen 
anderen Makler! 
Wenn Sie Ihre 
Immobilie richtig gut verkaufen 
wollen, dann ist Krag Immobilien 
der richtige Dienstleister für Sie! 
Für Ihr gutes Gefühl, alles richtig 
zu machen: Rufen Sie am bes-
ten gleich an! 
Ihr lokaler Experte in Immobili-
ensachen: Verkauf | Wertermitt-
lung | Homestaging | Immobili-
enmediation | Beratung zu 
„Verkaufen und Wohnenbleiben“ 

 

Geschäftsanzeigen 
online buchen:

Registrieren Sie sich jetzt
unter „meinWITTICH“ bei

www.anzeigen.wittich.de


